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Lage der Fischerei 

Die seerechtliche Entwicklung Ende der 70er Jahre mit der Einrichtung 
von 200-Seemeilen-Fischereizonen durch zahlreiche Küstenstaaten hat 
zu großen Veränderungen in der deutschen Seefischerei geführt. Viele 
ertragreiche Fangplätze gingen verloren und konnten auch durch den 
Abschluß von Fischereiabkommen mit Drittstaaten nicht kompensiert 
werden. Die Folge war ein beispielloser Schrumpfungsprozeß in der 
deutschen Hochseefischerei. Dieser Prozeß ist angesichts zurückgehen-
der Weltfischbestände auch heute noch nicht abgeschlossen. 

Der schlechte Zustand wichtiger Fischbestände hat auch die deutsche 
Kutter- und Küstenfischerei schwer getroffen. Sie leidet vor allem unter 
dem Rückgang der Kabeljau-, Schellfisch-, Seelachs- und Schollen-
bestände in der Nordsee und der Dorschbestände in der Ostsee. 

Trotz abnehmender Ressourcen hat die Weltfischerei in den letzten zehn 
Jahren sehr stark zugenommen. Der Weltfischereiertrag liegt zur Zeit 
bei gut 100 Mio. t, wobei China mit nahezu 18 Mio. t weit an der Spitze 
liegt. Es folgen die Länder Japan und Peru mit je 8,5 Mio. t sowie die 
Europäische Union mit 7,2 Mio. t. Innerhalb der EU führt Dänemark mit 
1,5 Mio. t vor Spanien mit 1,3 Mio. t; Deutschland liegt nur bei knapp 
0,3 Mio. t. 

Angesichts der Diskrepanz zwischen den bislang noch hohen Fischerei-
erträgen und den schwindenden Ressourcen hat die Food and Agricul-
ture Organization (FAO) auf einer Ministertagung im März dieses Jahres 
in Rom in einem sogenannten Konsens zur Weltfischerei eindringlich vor 
einer Überfischung der Weltmeere gewarnt und den Ausbau einer öko-
logisch verträglichen Aquakultur zur Ernährungssicherung gefordert. 

Der kürzlich beendete Fischereikonflikt zwischen der EU und Kanada 
wie auch die Auseinandersetzung zwischen spanischen und französi-
schen Fischern im letzten Jahr zeigen deutlich, daß es zunehmend zu 
Verteilungskämpfen um die knappe Ressource Fisch kommen wird und 
daß deshalb neue, einschneidende Maßnahmen notwendig sind, um 
einerseits die wertvollen Meeresressourcen zu bewahren und aufzu-
bauen und andererseits eine ökologisch und ökonomisch vernünftige 
Fischerei auf Dauer zu erhalten. 

Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten vom 11. Oktober 1995 übermittelt. 

Die Drucksache enthält zusätzlich — in kleinerer Schrifttype — den Fragetext. 



Drucksache 13/2583 	Deutscher Bundestag — 13. Wahlperiode 

Der sehr hohe Weltfischereiertrag und die politischen Veränderungen 
vor allen Dingen in Osteuropa haben zu erheblichen Ungleichgewichten 
auf den Märkten geführt. Dies bedeutet, daß für wesentliche Fischarten 
wie Kabeljau (Dorsch), Seelachs usw. die Preise sehr stark gefallen sind. 
Die Fischer haben erhebliche Ertragseinbußen hinnehmen müssen, was 
in den vergangenen Jahren zu z. T. gewaltigen Protesten der Fischer in 
einigen Mitgliedstaaten der EU, so auch in Deutschland, geführt hat. 
Viele Fischereibetriebe haben ihre Existenz aufgeben müssen. 

1. Wie bewertet die Bundesregierung die Problematik der Erhaltung 
und Nutzung der Weltfischbestände, insbesondere im EU-Meer, und 
wie stellt sie sich den daraus resultierenden Herausforderungen? 

Die Situation der Weltfischbestände ist insgesamt besorgniserre-
gend. Wichtige Bestände sind weiterhin in schlechter Verfassung. 
Das gilt insbesondere für Kabeljau, Schellfisch, Seelachs und 
Scholle in der Nordsee. 

Geradezu hoffnungslos ist die Lage der Kabeljaubestände im 
Nordwest-Atlantik (vor Grönland und vor Neufundland). Nach 
Aussage der Wissenschaft dürfte es aller Voraussicht nach minde-
stens noch fünf Jahre dauern, bis wieder mit nennenswerten 
Fischkonzentrationen gerechnet und mit dem Fang erneut begon-
nen werden kann. Vor Grönland gibt es derzeit noch Rotbarsch, 
wobei es sich aber zum Teil um Nachwuchs handelt, der erst 
heranreifen muß. 

Günstiger ist die Situation vor Nord-Norwegen. Hier gibt es genü-
gend Kabeljau. Die Bestände sind in guter Verfassung. Leider sind 
die deutschen Quoten nicht hoch genug, um die Verluste vor 
Grönland voll kompensieren zu können. 

Beim Ostsee-Dorsch beginnt sich die Situation erfreulicherweise 
zu verbessern. Nach dem 91 er Jahrgang wächst mit dem 92er und 
93 er Jahrgang wiederum ein starker Bestand heran, der dazu ge-
führt hat, daß die Gesamtfangmenge dieses Jahres von bislang 
60 000 t auf 120 000 t gesteigert werden konnte. Erfreulich ist auch 
die Lage der pelagischen Bestände in Nord- und Ostsee (Hering 
und Sprotte) sowie im Nord-Atlantik (Hering und Makrele). 

Eine Besserung der Situation der desolaten Fischbestände ist 
langfristig nur dann möglich, wenn es gelingt, die Bestände bes-
ser als bisher zu schonen und für einen Wiederaufbau zu sorgen. 
Dafür setzt sich die Bundesregierung mit allem Nachdruck vor 
allem im Rahmen der Europäischen Union, aber auch in allen 
internationalen Organisationen — ein. 

a) Strebt die Bundesregierung im Rahmen der EU eine Bewirtschaf-
tung der Fischbestände auch außerhalb der 200-Seemeilen-
Fischereizonen der Küstenstaaten an? 

b) Wer soll für die Bewirtschaftung verantwortlich sein? 

c) Wie sollen die Fänge in diesen Bereichen überwacht werden? 

d) Wie sollen die Verstöße sanktioniert werden? 

Die Bundesregierung ist der Auffassung, daß die Fischbestände 
sowohl innerhalb der nationalen Fischereizonen als auch in inter-
nationalen Gewässern einer Bewirtschaftung unterliegen sollten, 
um sie langfristig erhalten und nachhaltig nutzen zu können. Für 
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die Bewirtschaftung außerhalb der 200-Seemeilen-Zonen sollten 
internationale oder regionale Fischereiorganisationen zuständig 
sein, wie dies nach dem Internationalen Seerecht vorgesehen ist 
und in zahlreichen Fällen bereits praktiziert wird, z. B. durch die 
Nordwest-Atlantische Fischerei-Organisation (NAFO) oder die 
Nordost-Atlantische Fischerei-Kommission (NEAFC). Wo solche 
Fischereiorganisationen bislang nicht existieren, sollte ein bilate-
rales Bewirtschaftungssystem zwischen den betroffenen Küsten-
staaten und jenen Flaggenstaaten, deren Schiffe einer Fangtätig-
keit vor den Fischereizonen des Küstenstaates nachgehen, ver-
einbart werden. 

Die Zuständigkeit für die Überwachung der Fischereitätigkeit auf 
der Hohen See sowie für die Verhängung und Durchsetzung von 
Sanktionen obliegt den Flaggenstaaten. Die Befugnisse der 
Küstenstaaten enden an den Grenzen ihrer Fischereizonen. Eine 
einseitige Ausdehnung der Befugnisse der Küstenstaaten auf die 
Hohe See wird von der Bundesregierung abgelehnt. Vorstellbar 
ist ein Recht der Küstenstaaten auf Kontrollen und Sanktionen 
gegenüber Schiffen anderer Nationen auf der Hohen See nur mit 
Einverständnis der Flaggenstaaten. Die Bundesegierung befür-
wortet allerdings eine Stärkung der Befugnisse der bereits 
erwähnten Fischereiorganisationen im Hinblick auf die Über-
wachung der Fischereiaktivitäten durch internationale Beobach-
ter und Inspekteure, wie dies jetzt in der NAFO erstmalig prakti-
ziert wird. An der Verantwortlichkeit der Flaggenstaaten für die 
eigenen Schiffe ändert dies jedoch nichts. Sofern sie ihren Ver-
pflichtungen nicht nachkommen, müssen sie von der internatio-
nalen Staatengemeinschaft immer wieder an ihre Verantwortung 
erinnert werden. 

e) Hält die Bundesregierung das bisherige System für geeignet 
genug, um den Bedürfnissen der Fischerei und den Beständen 
Genüge zu tun? 

Die Maßnahmen zur Erhaltung und Bewirtschaftung der Fischbe-
stände sind weltweit im wesentlichen die gleichen: 

— eine Begrenzung der Fangmengen, d. h. die Festsetzung jähr-
licher Gesamtfangmengen (Total Allowable Catches TACs), 
die auf Empfehlungen internationaler wissenschaftlicher Orga-
nisationen zurückgehen, und deren Aufteilung in nationale 
Quoten; 

— technische Maßnahmen, die vor allem dazu dienen, den 
Fischnachwuchs zu schonen und den Beifang unerwünschter 
Arten (sowohl von Fischen wie auch anderen Meereslebe-
wesen) zu verhindern oder zumindest zu verringern. 

Als neues Bewirtschaftungsinstrument ist inzwischen die Begren-
zung des Fischereiaufwandes hinzugekommen, d. h. eine Be-
schränkung der Fangkapazität (Anzahl und Größe der Schiffe, 
Motorleistung, Anzahl oder Größe der Netze etc.) und/oder der 
Tage, die die Fischereifahrzeuge auf See verbringen dürfen. 
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Nach den Empfehlungen der Wissenschaft und dem Willen der 
Europäischen Kommission soll die Begrenzung des Fischereiauf-
wandes künftig das zentrale Bewirtschaftungsinstrument werden. 

`Nach Auffassung der Bundesregierung konnte das bisherige 
Managementsystem zwar den Rückgang wichtiger Fischbestände 
nicht verhindern, hat sie aber vor dem völligen Zusammenbruch 
bewahrt. Deshalb unterstützt die Bundesregierung eine Ergän-

zung des jetzigen Systems. 

f) Welche Maßnahmen strebt die Bundesregierung im Rahmen der 
gemeinsamen Fischereipolitik der EU an, um die Fischbestände 
im EU-Meer auf Dauer zu erhalten? 

Neben einem dauerhaften Abbau der Überkapazitäten bei den 
Fangflotten ist eine Verbesserung der Bewirtschaftungsmaßnah-
men zur Bestandserhaltung dringend geboten. 

Dazu gehören insbesondere 

— die Festsetzung und vor allem die Einhaltung von Fangmengen 
auf der Grundlage gesicherter wissenschaftlicher Erkenntnisse, 

— eine Verbesserung der Selektivität der Netze, um einerseits 
einen besseren Schutz der Jungfische zu gewährleisten und 
andererseits unerwünschten Beifang zu vermeiden, 

— die Neueinrichtung oder Erweiterung von Boxen, in denen die 
Fischerei eingeschränkt oder ganz verboten ist, 

— die Verminderung der Rückwürfe (Discards), 

— die Einschränkung der Industriefischerei, dort, wo sie ökolo-
gisch schädlich ist, nach deutscher Auffassung z. B. beim Sprot-
tenfang in der Deutschen Bucht (ein vollständiges Verbot der 
Industriefischerei zu fordern, wäre aber völlig unrealistisch und 
ohne Aussicht auf Erfolg, weil die dänische Flotte zu zwei Drit-
teln von dieser Fischerei abhängig ist und weil sie in einigen 
Regionen, z. B. bei der Stintdorsch- und Sandaalfischerei in der 
nördlichen Nordsee und im Nord-Atlantik, ökologisch vertret-

bar ist), 

— eine Verschärfung der Kontrolle, um die Einhaltung der Regeln 

sicherzustellen. 

g) Wie beurteilt die Bundesregierung die weitere Entwicklung 
wichtiger Fischbestände im EU-Meer, insbesondere Kabeljau 
(Dorsch), Schellfisch, Seelachs, Scholle, Seezunge, He ring, 
Makrele? 

1. Kabeljau in der Nordsee*) 

Eine Serie von kleinen Jahrgängen in Verbindung mit einer 
beinahe verdoppelten fischereilichen Sterblichkeit**) hat da-
zu geführt, daß die Größe des Laicherbestandes außerhalb 
eines biologisch vernünftigen Grenzwertes liegt. Die vom 

*) Die Ausführungen zu dieser Frage beruhen auf einer umfangreichen Stellung-
nahme der Bundesforschungsanstalt für Fischerei (BFAFi). 

* *) Die fischereiliche Sterblichkeit umfaßt die gesamte Fangmenge einschließlich 
des unerwünschten Beifangs der wieder über Bord gegeben wird und im 
allgemeinen nicht überlebt. 
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Internationalen Rat für Meeresforschung (ICES) seit einigen 
Jahren geforderte Aufwandreduzierung um 30 % hat bisher 
noch zu keiner nachhaltigen Abnahme der fischereilichen 
Sterblichkeit und damit zu einer sichtbaren Erholung des 
Bestandes geführt. 

Das erklärte Ziel ist es, den Laicherbestand von jetzt ca. 60 000 
auf 150 000 t anwachsen zu lassen. Das könnte nur durch eine 
weitere Reduzierung des Fischereiaufwandes erfolgen, wie sie 
vom ICES empfohlen wird. 

2. Schellfisch in der Nordsee 

Eine Verbesserung der Nachwuchssituation der letzten Jahre 
hat trotz gleichbleibend hoher fischereilicher Sterblichkeit zu 
einer gewissen Zunahme des Laicherbestandes geführt. Der 
historische Tiefpunkt im Jahre 1991 scheint überwunden zu 
sein. Trotz der hohen fischereilichen Sterblichkeit kann man 
deshalb derzeit davon ausgehen, daß sich dieser Bestand 
innerhalb biologisch sicheren Grenzen befindet. 

Wegen der direkten Abhängigkeit der Fischereierträge von 
der jeweiligen Stärke der in die Nutzung hineinwachsenden 
Nachwuchsjahrgänge ist eine Vorhersage erschwert. Bei 
gleichbleibendem Aufwand kann erwartet werden, daß der 
Laicherbestand seine jetzige Größe beibehält. 

3. Seelachs in der Nordsee 

Die Biomasse des Nordsee-Seelachs zeigte einen starken Ab-
wärtstrend. Nach Erreichen eines historischen Tiefststandes 
im Jahre 1990 scheint sich der Bestand aber etwas erholt zu 
haben. Die fischereiliche Sterblichkeit nimmt seit 1986 ab, so 
daß sich diese Population z. Z. wieder im Bereich biologisch 
sicherer Grenzen befindet. 

Fehlende Nachwuchsindices erschweren eine gesicherte Be-
standsanalyse. Nach den Empfehlungen des ICES sollte je-
doch eine Erhöhung der fischereilichen Sterblichkeit vermie-
den werden, da jede Aufwandszunahme den Bestand erneut 
in Gefahr bringen würde. 

4. Scholle in der Nordsee 

Während die Anlandungen sich über 30 Jahre hinweg etwa 
verdoppelt haben, ist der Bestand insgesamt kleiner gewor-
den. Diese gegenläufige Tendenz drückt sich in einem gene-
rellen Anstieg der berechneten Sterblichkeit aus, der durch 
den Ausbau der Baumkurrenflotten-hervorgerufen wurde. Der 
gestiegene fischereiliche Aufwand wurde z. T. kompensiert 
durch eine durchschnittlich höhere Zahl an Nachwuchs. Ein-
zelne starke Jahrgänge ragen über das mittlere Niveau heraus 
und beeinflussen die Gesamtentwicklung positiv. 

Seit kurzem gehen die Schollenanlandungen zurück und die 
Biomasse ist auf den bisher niedrigsten beobachteten Wert 
gesunken. Die geringe Biomasse ist sowohl auf eine Verringe- 



Drucksache 13/2583 	Deutscher Bundestag — 13. Wahlperiode 

rung des individuellen Wachstums zurückzuführen als auch 
durch das Fehlen sehr starker Jahrgänge seit 1985 bedingt. 

Die weitere Entwicklung hängt von der nicht kalkulierbaren 
Nachwuchsproduktion ab. Während über eine Reihe von Jah-
ren der steigende Fischereidruck durch mehr Nachwuchs 
kompensiert wurde, ist gegenwärtig die Balance ungünstiger. 
Es gibt keine Anzeichen für eine Verbesserung in der Zukunft, 
so daß auf jeden Fall ein Abbau der Überkapazitäten der 
Flotten erfolgen sollte. 

5. Seezunge in der Nordsee 

Die Biomasse des Bestandes hat abgenommen, während die 
berechnete fischereiliche Sterblichkeit zunächst angestiegen 
ist und seit ca. 1980 auf hohem Niveau fluktuiert. Wie bei der 
Scholle reflektiert die Zunahme der Sterblichkeit den Ausbau 
der Baumkurrenflotter, die den größten Teil von Scholle und 
Seezunge in einer gemischten Fischerei entnehmen. Die Jahr-
gangsstärken sind sehr variabel mit einigen wenigen heraus-
ragenden Jahrgängen und einem relativ höheren Niveau in 
jüngerer Zeit. 

Nachdem der Bestand schon besorgniserregend dezimiert 
war, ist in den letzten Jahren eine Erholung eingetreten, die 
auf zwei sehr starke Jahrgänge (1987 und 1991) zurückzufüh-
ren ist. Der gegenwärtige Stand gibt daher keinen Anlaß zur 
Besorgnis. Bei gleichbleibendem Fischereiaufwand ist jedoch 
mit einem Rückgang bis auf das niedrige Niveau der 70er und 
80er Jahre zu rechnen. 

6. Hering in der Nordsee 

Seit 1981 ist eine Fischerei auf den im Herbst laichenden 
Hering der Nordsee wieder erlaubt und wird durch TACs 
geregelt. Die empfohlenen Mengen liegen bei ca. 340 000 t/ 
Jahr, die realen Fänge überschritten 1993 allerdings 520 000 t. 
Die Fischerei konzentrierte sich zudem auf den Fang juveniler 
Fische, wodurch vor allem der spätere Laicherbestand gefähr-
det wurde. So sank seit 1989 die Stärke des Elternbestandes 
wieder und lag 1993 schon unter dem Mindestwert von 
800 000 t. 

Die neuesten Schätzungen zeigen aber, daß sich die Bestands-
stärke des herbstlaichenden Herings der Nordsee in den letz-
ten beiden Jahren wieder nach oben entwickelt hat und z. Z. 
eine Stärke von etwa einer Mio. t aufweist. Aus diesem Grund 
wird der herbstlaichende Heringsbestand der Nordsee zur Zeit 
als nicht akut gefährdet angesehen. Eine Fischerei auf die 
noch nicht laichreifen Altersgruppen (vor allem in der kombi-
nierten Sprotten- und Heringsfischerei) sollte aber unbedingt 
unterbunden werden. 

7. Der Makrelenbestand der Nordsee 

Die Laichfischbiomasse der Nordseemakrele ist von ursprüng

-

lichen drei Mio. t in den frühen 60er Jahren auf weniger als 
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200 000 t zu Beginn der 80er Jahre geschrumpft. Der Bestand 
hat sich von diesem historischen Tief nicht erholt und kann 
deshalb nicht befischt werden. Da es aufgrund der starken 
Wanderungsaktivitäten der Makrele nicht möglich ist, genau 
zwischen den einzelnen Beständen zu unterscheiden, wird 
geschätzt, daß in den Fischereien außerhalb der Nordsee ca. 
10 000 t Nordseemakrelen pro Jahr mitgefangen werden. 

Da sich der Laicherbestand der Nordseemakrele weiterhin 
außerhalb biologisch vertretbarer Grenzen befindet, kann mit-
telfristig nicht mit einer Befischbarkeit dieses Bestandes 
gerechnet werden. 

8. Die südlichen und westlichen Makrelenbestände 

Beide Bestände befinden sich in einem verhältnismäßig guten 
Zustand. Der westliche Bestand zeichnet sich dabei durch 
starke Veränderungen der Wanderungen und durch sehr fluk-
tuierende Nachwuchsstärken aus, obwohl die Laicherbio-
masse relativ konstant bleibt. Er wird seit Beginn der 70er 
Jahre befischt. Die Anlandungen erreichten 1993 rund 800 000 t. 
Der Laichfischbestand beträgt z. Z. rund 2 Mio. t und liegt 
damit knapp über seinem historischen Tiefststand. Es wird 
angenommen, daß sich der Elternbestand nahe an der biolo-
gisch kritischen Grenze befindet. Es wird angestrebt, die 
Fischerei auf die Makrele des westlichen Bestandes um ca. 
20 % zu reduzieren, um die Laichfischbiomasse zu stabili-
sieren. 

Der südliche Bestand kann als nur mäßig befischt gelten, 
konkrete Bestandszahlen sind aber nicht verfügbar. 

9. Dorsch in der Ostsee 

Westliche Ostsee 

Für die westliche Ostsee zeigt der Gesamtbestand an Dorsch 
zwischen 1970 und 1984 eine Größe von mindestens 70 000 t 
Danach setzte mit einer nur kurzen Unterbrechung 1987 ein 
starker Rückgang bis 1991 ein. Der Bestand an Laichfischen 
sank ab 1986 stark ab und erreichte ebenfalls 1991 einen 
Tiefpunkt. Die Anzahl der alljährlich als einjährige Fische in 
den Bestand eintretenden Rekruten schwankte zwischen 1970 
und 1982 stark. Ab 1983 überwogen die geringen Nachwuchs-
aufkommen, nur 1985 und 1991 gab es stärkere Jahrgänge. 
Nach einem Rückgang des Gesamtbestandes auf 20 000 bis 
25 000 t um 1991/92 wird die Bestandsgröße z. Z. wieder auf 
etwa 70 000 t geschätzt. In den Jahren 1993 und 1994 kamen 
überdurchschnittliche Nachwuchsjahrgänge auf, so daß sich 
der Bestand jetzt in einer Phase der deutlichen Erholung 
befindet. 

Dorsch in der Zentralen Ostsee 

Trotz hoher Laicherbestandsbiomasse sank ab 1982 das Nach-
wuchsaufkommen ab. Der Grund dafür ist vor allem in einer 
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ungewöhnlich lange andauernden Pe riode (1983 bis 1993) 
ohne starken Einstrom salz- und sauerstoffreichen Wassers 

aus der Nordsee zu sehen. 

Mit den Jahren 1992/93 hat sich die Nachwuchssituation 
wieder gebessert, was sich ab 1995 auf die Entwicklung des 
Bestandes stabilisierend auswirkt (Bestandsbiomasse wahr-
scheinlich ca. 280 000 t). 

Die augenblickliche Entwicklung beider Bestände des Ostsee-
dorsches kann zu einem Neuaufbau einer großen Biomasse 
schon ab 1996 führen, wenn eine streng an das laufende 
Nachwuchsaufkommen angepaßte Fangtätigkeit erfolgt. 

10. Hering in der Ostsee  

Alle Heringsbestände der Ostsee haben bisher keine Über-
fischungsmerkmale gezeigt. Vor dem Hintergrund einer sehr 
geringen fischereibedingten Sterblichkeitsrate und der Kennt-
nis großer Herings- und Sprottenvorkommen in der zentralen 
Ostsee wurde von schwedischer Seite in den letzten Jahren 
eine Industriefischerei (Fischmehl, -öl) aufgebaut — als Alter-
native für die zurückgegangene Dorschfischerei. Das Haupt-
problem einer intensiven Industriefischerei ist die meistens 
starke Befischung von Nachwuchs. Die Zukunft der Ostsee-
heringsbestände hängt damit in hohem Maße von einer erfolg-
reichen internationalen Fischereiregulierung ab, bei der nicht 
allein die Konsumfischerei, sondern auch die Industriefische-
rei reguliert und insbesondere der Fang von Jungfisch verhin-
dert wird. 

Für die in flachen Küstengewässern laichenden Frühjahrs-
heringe der Ostsee ist der Erhalt ihrer Laichplätze in erforder-
licher Qualität Voraussetzung für das Überleben der Bestände. 
Die Hauptlaichgebiete des Frühjahrsherings der westlichen 
Ostsee liegen in den deutschen Küstengewässern mit seinen 
Förden und dem Schwerpunkt Greifswalder Bodden sowie 
anderen Randgewässern Rügens. Der Erhalt dieser Laich-
plätze durch die Verhinderung von Umweltzerstörungen ist 
eine Voraussetzung für die Existenz der Heringsfischerei in 
der westlichen Ostsee, Kattegat und Teilen des Skagerraks. 

h) Wie beurteilt die Bundesregierung die Entwicklung wichtiger 
Fischbestände im Drittlandsbereich und in internationalen 
Gewässern (z. B. Kabeljaubestand bei Grönland)? 

1. Atlantischer Kabeljau, Grönland 
(NAFO-Gebiet 1 und ICES-Gebiet XIV) 

Der Bestand gilt derzeit als völlig erschöpft und befindet sich 
in seinem Status außerhalb sicherer biologischer Grenzen. Seit 
dem Zusammenbruch der gezielten Fischerei im Jahre 1990, 
die fast ausschließlich von den bis zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht geschlechtsreifen Nachwuchsjahrgängen 1984 und 1985 
getragen wurde, ist die Rekrutierung äußerst schwach. 
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Eine Erholung des Elternbestandes und eine damit verbun-
dene Verbesserung des Rekrutierungspotentials sind kurz-
und langfristig sehr unwahrscheinlich Nach der Empfehlung 
des ICES sollten nicht nur gezielte Fänge, sondern auch die 
Beifänge in der intensiven Fischerei auf Tiefseegarnelen 
(Shrimps) und Rotbarsch soweit wie möglich vermieden wer-

den. 

2. Atlantischer Kabeljau, Kanada 
(Labrador und Neufundland, NAFO-Gebiete 2J3KL) 

Der Elternbestand befindet sich bisher auf seinem niedrigsten 
Niveau und nimmt trotz des Fangmoratoriums weiter ab. Diese 
Entwicklung ist mit einer sehr schwachen Rekrutierung und 

der natürlich bedingten Sterblichkeit zu erklären. 

Aufgrund des geringen Elternbestandes und der schwachen 
Rekrutierung ist die Wahrscheinlichkeit einer Bestandserho-
lung als gering einzuschätzen. Eine kommerzielle Nutzung ist 
aufgrund der Schutzwürdigkeit dieser Nahrungsressource in 
absehbarer Zeit nicht möglich, für das laufende Jahr ist keine 
direkte Fischerei erlaubt. 

3. Atlantischer Kabeljau, Kanada 
(Grand Bank, NAFO-Gebiete 3NO) 

Insgesamt hat sich der Bestand von 400 000 t im Jahre 1966 um 
etwa 90 % auf 44 000 t im Jahre 1993 verringert. Die Bestands-
struktur wird derzeit überwiegend von Rekruten dominiert. 
Der Elternbestand ist dagegen in seiner Größe auf einem 
historisch minimalen Niveau. 

Um die Überlebenschancen für den Nachwuchs zu verbessern 
und den Elternbestand wieder aufzubauen, wurde für das 
laufende Jahr ein Fangmoratorium beschlossen. 

Langfristig wird die künftige Entwicklung des Bestandes 
allein vom Überleben der Nachwuchsjahrgänge, deren 
Wachstum und Reproduktionserfolg bestimmt. Jede kommer-
zielle Nutzung in der nächsten Zukunft wird sein Rekrutie-
rungspotential verringern. 

4. Atlantischer Kabeljau, Kanada 
(Flämische Kappe, NAFO-Gebiet 3M) 

Wissenschaftliche Grundfischuntersuchungen weisen auf eine 
sehr geringe Häufigkeit von geschlechtsreifen Fischen als 
Folge einer zu großen fischereilichen Sterblichkeitsrate. Der 

Bestand gilt als deutlich überfischt. Der Fischereierfolg wird 
von der zufälligen Größe der Nachwuchsjahrgänge bestimmt 
und liegt deutlich unter der möglichen Produktivität des Be-

standes. 

Die festgesetzte Fangquote von 11 000 t im laufenden Jahr 
wird eine Bestandserholung nach Aussage der Wissenschaft in 
nächster Zukunft nicht ermöglichen. Bei Beibehaltung dieser 
Nutzungsstrategie ist die Wahrscheinlichkeit eines Bestands- 
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zuwachses und einer Verbesserung der Fangsituation auch 
langfristig sehr gering. 

5. Atlantischer Kabeljau, Island 

Der Elternbestand befindet sich auf einem niedrigen Niveau 
von 260 000 t, wenig über dem geringsten bisher beobachteten 
Wert von 210 000 t. Die Nachwuchsjahrgänge haben eine 
Größe unter dem langjährigen Mittel. Der Status des Bestan-
des wird hinsichtlich seiner künftigen Entwicklung als gefähr-
det angesehen. Die derzeitige fischereiliche Sterblichkeit liegt 
über der Richtmarke zur Sicherung eines maximalen Dauer-
ertrages. 

Der Fang und die Quote für das laufende Jahr werden auf 
165 000 t veranschlagt. Diese reduzierte Entnahme wird für 
1996 eine geringfügige Zunahme des Fanges und später des 
Laicherbestandes bedeuten. Nur eine Ertragsverminderung 
auf 130 000 t erhöht die Wahrscheinlichkeit einer raschen 
Bestandserholung mit Vorteilen in der Stabilität, reduzierten 
Aufwandskosten und Ertragssteigerung. 

6. Kabeljau bei Norwegen 

Ende der 80er Jahre war der Laicherbestand auf seinem histo-
risch gesehen niedrigsten Niveau. Durch tiefgreifende Maß-
nahmen in der Bewirtschaftung des Bestandes durch Nor-
wegen konnte die fischereiliche Sterblichkeit drastisch verrin-
gert werden. Dies und günstige Aufwuchsbedingungen ließen 
drei gute Jahrgänge Ende der 80er/Anfang der 90er Jahre 
heranwachsen und den Laicherbestand wieder auf ein Niveau 
von ca. einer Mio. t ansteigen. Zur Zeit befindet sich der 
Bestand in sicheren biologischen Grenzen. 

Wenn es gelingt, die fischereiliche Sterblichkeit auf dem 
gegenwärtigen günstigen Niveau zu halten, kann der Bestand 
weiterhin fischereiliche Erträge liefern, ohne die sicheren bio-
logischen Grenzen zu verlassen. 

7. Rotbarsch, Bank- und Tiefenbarsch vor Grönland, Island, 
Färöer-Inseln und in Gewässern der EU 
(NAFO-Gebiet 1 und ICES-Gebiete V, VI und XIV) 

Der jährliche Ertrag an Bankbarschen weist seit 1982 einen 
negativen Trend auf. So verringerten sich die Fänge von 
130 000 t auf nur 42 000 t im letzten Jahr. Die Kompensierung 
der niedrigen Erträge an Bankbarschen führte in der jüngsten 
Vergangenheit zu einer Aufwandssteigerung der auf den Tie-
fenbarsch ausgerichteten Fischereiaktivitäten einhergehend 
mit einer Verdopplung der Jahresfänge von 44 000 t im Jahr 
1990 auf 82 000 t im letzten Jahr. 

Sowohl die deutschen und isländischen Grundfischuntersu-
chungen als auch die Entwicklung der Einheitsfänge der islän-
dischen Flotte weisen auf dramatische Bestandsverluste des 
Bankbarsches um mehr als 50 % hin. Die geringen Einheits- 
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fänge der kommerziellen Flotten deuten ebenfalls auf eine 
Abnahme des traditionell genutzten Bestandes an Tiefenbar-

schen um 50 %, die von den Ergebnissen der isländischen und 
deutschen Grundfisch-Untersuchungen bestätigt wird. 

Für die isländische Wirtschaftszone wurde eine Aufwands-
reduzierung der Fischereiaktivitäten von mindestens 50 
vorgeschlagen. Aufgrund der niedrigen Bestandsindizes der 
deutschen Grundfisch-Untersuchungen vor Grönland ist fest-
zustellen, daß eine Bestandserholung und die Sicherung hoher 
Dauererträge nicht zu erwarten sind. Die Beifänge von juveni-
lem Rotbarsch in der intensivierten Garnelenfischerei stehen 

im Verdacht, das Rekrutierungspotential erheblich zu verrin-

gern. 

8. Rotbarsch, ozeanisch vor Grönland, Island und in internationa-

len Gewässern 
(ICES-Gebiete Va, XII und XIV) 

Die kommerzielle Nutzung dieses Bestandes begann erst im 

Jahre 1982. 

Der Ertrag des Jahres 1994 von geschätzten 125 000 t hat den 
bisher höchsten Wert aus dem Jahr 1986 (100 000 t) weit 

übertroffen. Die Fischerei erfuhr eine dramatische Aufwands-
steigerung mit jetzt mehr als zehn Fischereinationen, die 
ganzjährig fischen. Hinzu kommt eine Ausdehnung des Fang-

einsatzes in Tiefen bis zu 800 m und eine Verbesserung der 
Technologie mit der Entwicklung immer größerer Netze. 

Die großen Veränderungen der jährlichen Erträge sind nicht 
von Bestandsschwankungen, sondern von unterschiedlichen 
Fischereiaktivitäten geprägt. Analytische Bestandsabschät-
zungen sind nicht verfügbar, hydroakustische Untersuchun-
gen in den letzten Jahren signalisieren eine unveränderte 
Bestandsgröße um 2,2 Mio. t. 

Aufgrund einer sehr geringen biologischen Produktion (deut-
lich weniger als 5 % der Bestandsbiomasse pro Jahr) erscheint 
es ratsam, den jährlichen Fang auf 150 000 t zu beschränken. 

9. Seelachs bei den Färöer-Inseln 

Der Bestand variierte in den letzten 30 Jahren zwischen 

130 000 t und 260 000 t mit deutlichen Maximalwerten in den 

Jahren 1972 und 1988. 

Die gute Rekrutierung, auf die die großen Fänge der späten 
80er zurückzuführen waren, führte zu einer geringen Zu-
nahme des Elternbestandes, der sich von seinem Rekordmini-
mum im Jahre 1992 etwas zu erholen scheint. Der positive 
Trend in der Bestandsentwicklung wird jedoch nur über eine 
kurze Zeit andauern, da die derzeitige fischereiliche Nutzung 
zu hoch ist. Nur deutliche Ertragsreduzierungen können lang-
fristig die Bestands- und Nutzungsbedingungen verbessern. 
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10. Seelachs vor Norwegen 

Die vergangene Entwicklung bis heute ist durch eine für den 
Bestand sehr hohe fischereiliche Sterblichkeit gekennzeich-
net, die mit einer Erhöhung des Fischereiaufwandes durch die 

Schleppnetzfischerei einhergeht. Der Bestand wird z. Z. als 
nicht in sicheren biologischen Grenzen erachtet, da die fische-
reiliche Sterblichkeit sehr hoch ist. 

Der Fischereiaufwand sollte in den nächsten Jahren keines-
falls erhöht werden, damit die als sehr gut eingeschätzten 

Jahrgänge 1988 und 1989 zur Erholung des Bestandes beitra-
gen können. 

11. Schwarzer Heilbutt in den NAFO-Gebieten 0 und 1 
(Baffin Bay und West-Grönland) 

Durch wissenschaftliche Surveys wurde der Bestand in den 

letzten Jahren auf ca. 100 000 bis 120 000 t geschätzt. Da keine 
Aufwandsdaten in bezug auf die Fänge zur Verfügung stehen, 
kann keine Zeitreihe der Fangraten für die Zeit vor 1987 
erstellt werden, um von diesen auf die Bestandssituation 
schließen zu können. 

Wenn die Fänge auf dem gegenwärtigen Niveau bleiben, ist 
mit einem deutlichen Bestandsrückgang zu rechnen. Um den 
Bestand in einem guten Zustand zu erhalten, sollte die 
erlaubte Höchstfangmenge gesenkt werden. 

12. Schwarzer Heilbutt in den NAFO-Gebieten 2 und 3 
(Labrador und Neufundland) 

Die Fänge schwankten bis Mitte der 80er Jahre zwischen 
24 000 und 39 000 t. Danach gingen sie unter 20 000 t zurück. 

Erst ab 1990, als spanische und portugiesische Fahrzeuge in 
die Fischerei auf den Schwarzen Heilbutt eintraten, erhöhten 
sich die Fänge wieder und erreichten 1994 einen Spitzenwert 
von 60 000 t. Diese Daten deuten auf eine Verringerung der 
Biomasse von ca. 200 000 auf ca. 50 000 t bis 1993 für den 
erfaßten Bereich hin. 

Um die fischereiliche Sterblichkeit zu reduzieren, wurde 1995 
erstmals eine Gesamtfangmenge festgesetzt, und zwar in 
Höhe von 27 000 t. Sie wird voraussichtlich auch für 1996 
gelten. Dies sollte zu einer Erholung des Bestandes führen. 

13. Schwarzer Heilbutt vor Ostgrönland, Island und den Färöer

-

Inseln 
(ICES-Gebiete V und XIV) 

Der Bestand wurde 1987 mit 281 000 t auf seinen größten Wert 
geschätzt. Seitdem verringert er sich kontinuierlich. Der 
Elternbestand befindet sich auf dem geringsten Niveau seit 
1977. Die derzeitige Rekrutierung wird als schwach einge-
schätzt. Nur deutliche Ertragsreduzierungen bergen die 
Chance, die Bestands- und Nutzungsbedingungen langfristig 
zu verbessern. 
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14. Schellfisch vor Norwegen 

In den letzten 30 Jahren schwankte die Laicherbiomasse zwi-
schen 50 000 t (historisches Minimum im Jahre 1987) und ca. 
300 000 t Mitte bis Ende der 70er Jahre. 

Zur Zeit befindet sich der Bestand außerhalb sicherer biologi-
scher Grenzen, da die fischereiliche Sterblichkeit zu hoch und 
der Laicherbestand geringer als das langjährige Mittel ist. 
Dazu befindet sich der Bestand gerade in einer Periode mit 
sehr schwachen Nachwuchsjahrgängen. 

Eine Erhöhung der fischereilichen Sterblichkeit sollte in den 
kommenden Jahren nicht zugelassen werden, um eine Be-
standserholung zu ermöglichen. 

15. Hering vor Nordnorwegen (nördlich des 62. Breitengrades) 

Die Heringe des nördlichen Atlantiks werden in der Regel 
auch als atlanto-scandischer Hering zusammengefaßt, obwohl 
es sich hierbei um verschiedene Bestände handelt. Die 
Laicherbiomasse war seit Beginn der 60er Jahre von rund 
10 Mio. t auf wenige hunderttausend Tonnen geschrumpft 
und hat sich erst seit Mitte der 80er Jahre wieder langsam 

erholt. 

Trotz des leichten Rückgangs der Laicherbiomasse befindet 
sich der Bestand z. Z. in der Nähe sicherer biologischer Gren-
zen von 2,5 Mio. t, dürfte aber 1995 auf ungefähr 2,3 Mio. t 
schrumpfen. Da die nachwachsenden Jahrgänge jedoch sehr 
stark ausgefallen sind, ist trotz der Fischerei mit einer weiteren 
Erholung des atlanto-scandischen Herings zu rechnen. 

i) Wie soll die Nutzung der Fangmöglichkeiten innerhalb und 
außerhalb des EU-Meeres für deutsche Fischereifahrzeuge 
gewährleistet werden? 

Die Nutzung der Fangmöglichkeiten im EU-Meer ist durch Ar-
tikel 8 der Verordnung (EWG) Nr. 3760/92 gewährleistet, der den 
Grundsatz der sogenannten „relativen Stabilität" festschreibt, 
d. h. die Aufteilung der Gesamtfangmengen auf die Mitgliedstaa-
ten nach festen Schlüsseln. Für die deutsche Fischerei außerhalb 
des EU-Meeres strebt die Bundesregierung die Fortsetzung und 
Intensivierung der bestehenden Abkommen der Gemeinschaft 
mit Drittstaaten (insbesondere mit Norwegen, den Färöer-Inseln, 
Island und Grönland) an und bemüht sich darüber hinaus, die 
Fangmöglichkeiten im internationalen Bereich (insbesondere im 
NAFO- und NEAFC-Gebiet) zu erhalten und wenn möglich aus-
zubauen. Die Realisierung der Fangmöglichkeiten sowohl im 
internen wie im externen Bereich hängt jedoch ganz entscheidend 
davon ab, daß die Fischbestände langfristig erhalten und dort, wo 
sie sich z. Z. in einem schlechten Zustand befinden, wieder aufge-
baut werden. Die Bundesregierung wird ihren Beitrag dazu lei-
sten. Sie kann jedoch nur an den notwendigen Rahmenbedingun-
gen mitwirken. 
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2. Wie bewertet die Bundesregierung die Marktpolitik der EU? 

a) Reichen die Instrumente der EG-Marktordnung aus, um die 
durch Billigeinfuhren in ihrer Existenz bedrohten See- und Bin-
nenfischerei zu erhalten? 

Die ernste Situation für einige Bereiche der Seefischerei hat ihre 
wesentlichen Ursachen nicht in „Billigeinfuhren". Ursächlich sind 
vielmehr in erster Linie die schlechte Verfassung einer Reihe der 
für die Seefischerei wirtschaftlich wichtigen Fischbestände einer-
seits und das Mißverhältnis zwischen Überkapazität und tatsächli-
chen Fangmöglichkeiten andererseits. Dadurch ist die Wettbe

-

werbsfähigkeit der betroffenen Fischereibereiche wesentlich be-
einträchtigt. 

Bezogen auf den Bereich der Binnenfischerei vermag die Bundes-
regierung weder insgesamt noch für Teilbereiche eine existenzbe-
drohende Situation zu erkennen. 

Zielsetzung der Gemeinsamen Marktordnung für Fischereier-
zeugnisse und Erzeugnisse der Aquakultur (GMO) und ihrer In-
strumente ist es dagegen, die Wettbewerbsbedingungen auf dem 
Gemeinschaftsmarkt zu regeln und bei Wahrung der inter-
nationalen Verpflichtungen der Gemeinschaft einem unlauteren 
Wettbewerb durch Drittstaaten vorzubeugen. Dieser Aufgabe 
können die GMO und ihre Instrumente nach wie vor gerecht 
werden. Dies gilt auch im Lichte des Übereinkommens der Welt-
handelsorganisation (WTO) und des ergänzenden Übereinkom-
mens über Schutzmaßnahmen, wenngleich damit inhaltlich und 
formell der Rahmen für den Erlaß von Schutzmaßnahmen durch 
die Gemeinschaft begrenzt wird. 

Dabei können „Billigeinfuhren" nicht einfach mit „unlauterem 
Wettbewerb " gleichgesetzt werden. Gegen „Billigeinfuhren" aus 
Drittstaaten, soweit deren günstigerer Preis z. B. aus der Nutzung 
besserer Bestände, kürzerer Wege zu den Fanggründen oder aus 
sonstigen Gründen niedrigerer Produktionskosten resultiert, 
konnte und kann die Gemeinschaft bei Wahrung ihrer internatio-
nalen Verpflichtungen nicht vorgehen. Dies wäre angesichts der 
Einfuhrabhängigkeit des Gemeinschaftsmarktes von ca. 60 % 
auch wirtschaftlich unangebracht. 

Die Bundesregierung ist bemüht, etwaigen Wettbewerbsverzer-
rungen zu Lasten der deutschen Fischerei, die sich durch Nicht

-

einhalten geltender „Spielregeln" ergeben können, entgegenzu-
wirken, z. B. im Bereich von Fangquoten und Fangstopps, Zollsät-
zen, Ursprungsregeln, Hygienevorschriften und Vermarktungs-
normen. 

b) Was gedenkt die Bundesregierung zu unternehmen, um die 
Absatz- und Ertragslage für die Fischerei zu verbessern? 

Die Bundesregierung ist der Ansicht, daß nur im Zusammenwir

-

ken aller Beteiligten, der EG, der Mitgliedstaaten und der deut

-

schen Bundesländer, insbesondere auch der Fischwirtschaft 
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selbst, eine grundlegende Besserung der Situation möglich ist. 
Dabei kommt der Erhaltung und dem Wiederaufbau wirtschaftlich 
wichtiger Bestände, z. B. Kabeljau/Dorsch und Seelachs, und dem 
Abbau der gemeinschaftsweiten Überkapazitäten eine zentrale 

Bedeutung zu. 

Folglich setzt sich die Bundesregierung vorrangig, und zwar inter-
national und innerhalb der Gemeinschaft, für entsprechende 
Maßnahmen im Bereich der Bestandserhaltungs- und Struktur-

politik ein. 

Die Strukturhilfen der Bundesregierung, insbesondere die Still-
liegehilfen für die Kutterfischerei, tragen zur Verbesserung der 
Ertragslage der Seefischerei bei. Dafür sind im Bundeshaushalt 

für das Jahr 1995 insgesamt ca. 33 Mio. DM vorgesehen. 

Mit der Erhebung von Sonderabgaben auf Fänge der deutschen 
Seefischerei und die Produkte der deutschen Fischindustrie nach 
dem Fischwirtschaftsgesetz sichert die Bundesregierung die 
finanzielle Grundlage für eine zentrale Absatzförderung für See-
fischerzeugnisse in Deutschland in einem jährlichen Volumen von 

ca. 2,5 Mio. DM. 

Die Bundesregierung setzte sich dafür ein, daß in den Jahren 1993 
bis 1995 durch Gemeinschaftsmittel zusätzlich ca. 1,2 Mio. DM für 
bestimmte zentrale Absatzförderungsmaßnahmen in Deutschland 

zur Verfügung gestellt wurden. 

Darüber hinaus ermutigt die Bundesregierung die deutsche See-
fischerei, sich noch stärker als bisher um das Erzielen eines 
wirtschaftlichen Optimums aus den begrenzten Fangmöglichkei-
ten zu bemühen. Dabei stehen im Vordergrund Marktpflege, 
Qualitätsbewußtsein, Kooperation der Seefischereibetriebe zur 
Stärkung ihrer Marktposition und Absprachen mit Handel und 
Industrie zur Verbesserung des Absatzes. 

c) Sieht die Bundesregierung Möglichkeiten, den Absatz von reich-
lich vorhandenen Fischressourcen (z. B. Ostseehering) auf dem 
Markt zu verbessern? 

Bei einigen Fischarten (z. B. Hering, Sprotte, Blauer Wittling) 
übersteigen die Fangmöglichkeiten die kaufkräftige Nachfrage zu 
Konsumzwecken. Eine Verbesserung des Absatzes insoweit ist 
naturgemäß im wesentlichen Aufgabe der Fischerei bzw. der ent-
sprechenden Verarbeitungsindustrie selbst. Eine Verbesserung 

des Absatzes hängt also entscheidend ab vom erfolgreichen 
Bemühen der Fischwirtschaft um eine marktgerechte, wettbe-
werbsfähige und ggf. innovative Produktion. 

Die Bundesregierung kann daneben nur unterstützend tätig 

werden. 

So hat die Bundesregierung eine deutsche Absatzförderungskam-
pagne für Hering initiiert, die im Jahre 1993/94 durchgeführt und 
mit 500 000 DM aus Gemeinschaftsmitteln und 500 000 DM aus 
dem Abgabeaufkommen nach dem Fischwirtschaftsgesetz finan-

ziert wurde. 
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Seit der Reform der Strukturfonds und dem Errichten eines ein-

heitlichen Finanzinstruments für die Fischerei (FIAF) unterstehen 

bis zum Jahre 1999 die auf die Bundesrepublik Deutschland 

entfallenden Gemeinschaftsmittel, u. a. zur Absatzförderung, bis 

auf eine jährliche Summe von ca. 200 000 DM den deutschen Bun-

desländern. Die Bundesregierung beabsichtigt, diesen auf sie 

entfallenden Betrag für die Absatzförderung einzusetzen, soweit 
förderfähige Projekte unterbreitet werden. 

Der Vorschlag der Bundesregierung, durch Zulassung größerer 

Schiffseinheiten in der Ostsee eine höhere Ausnutzung der deut-

schen Heringsquote zu ermöglichen (1995 voraussichtlich ca. 

20 000 t Fang von 97 000 t Quote), fand nur teilweise, und zwar 

hinsichtlich größerer Kutter, die Zustimmung der deutschen 
Küstenländer. 

Der Vorschlag der Bundesregierung, wie im Jahre 1993 auch für 

das Jahr 1995 eine sogenannte Herings-Übergabefischerei in 

der Ostsee (deutsche Kutter übergeben ihren Fang russischen 

Verarbeitungsschiffen) gemeinsam aus Mitteln des Bundes und 

der Länder Schleswig-Holstein sowie Mecklenburg-Vorpom-

mern zu finanzieren, scheiterte an der Ablehnung von Schles-

wig-Holstein und mangelndem Interesse der Fischerei in Meck-

lenburg-Vorpommern. Die Bundesregierung ist insoweit auch 
für eine entsprechende Maßnahme im Jahr 1996 aufge-
schlossen. 

Darüber hinaus hat sich die Bundesregierung erfolgreich dafür 
eingesetzt, daß deutsche Heringserzeugnisse im Wege der FAO

-

Nahrungsmittelhilfe eingesetzt werden, und zwar z. Z. im Umfang 
von 2 000 t/Jahr. 

3. Wie beurteilt die Bundesregierung die Strukturpolitik der EU im 
Hinblick auf die deutsche Fischerei? 

Wesentliches aktuelles Ziel der Gemeinsamen Fischereistruktur-

politik ist es, die Anpassung des Fischereiaufwands an die bei 

wichtigen Nutzfischbeständen rückläufigen Fangmöglichkeiten 

zu erreichen. Vor diesem Hintergrund sind die im Vergleich zu 

den Maßnahmen zur Verringerung des Fangaufwandes restrikti-

ver gewordenen Regelungen der Investitionsförderung und die 
dafür zur Verfügung gestellten Gemeinschaftsmittel zu beurtei-

len. Eine Erneuerung der Flotte im Rahmen der vorhandenen 

Fangmöglichkeiten ist zur Verbesserung ihrer Rentabilität und 

Wettbewerbsfähigkeit zwar weiterhin erforderlich. Das gilt beson-

ders für die Familienbetriebe der Kutter- und Küstenfischerei mit 
ihrer oft knappen Eigenkapitalbasis. Finanzielle Hilfen können 

diesen Prozeß allerdings nur unterstützen, bei ausreichender 
Rentabilität soll die Flottenerneuerung im wesentlichen aus eige-
ner Kraft erfolgen. 
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a) Hält die Bundesregierung vor dem Hintergrund der Überalterung 
der deutschen Flotte die Hilfe für Neubauten, Umbauten und An-
käufe für ausreichend? 

Die Bundesregierung macht von den Möglichkeiten der Investi-
tionsförderung im gemeinschaftlich zulässigen Umfang Ge-
brauch. Für die vorgeschriebene nationale Mitfinanzierung ste-
hen aus dem Bundeshaushalt ausreichend Mittel zur Verfügung. 
Insbesondere im Hinblick auf die bestehenden Überkapazitäten 
in der Gemeinschaft, die auch dadurch bedingte unzureichende 
Rentabilität weiter Flottenteile und des auch für die deutsche 
Flotte nur geringen Spielraums für Neuinvestitionen sowie zur 
Vermeidung von Fehlinvestitionen sollten die Erfahrungen mit 
der gegenwärtig geltenden Regelung und die weitere Entwick-

lung abgewartet werden. 

b) Wie sieht die Bundesregierung die Notwendigkeit, die Fischerei 
weiterhin mit Abwrack- und Stillegungsprämien zu unterstüzen? 

Da die deutsche Fischereiflotte wegen der seit Jahren praktizier-
ten disziplinierten Strukturpolitik die für Ende 1996 festgesetzten 
Ziele des „Mehrjährigen Ausrichtungsprogramms der deutschen 
Fischereiflotte für den Zeitraum 1993 bis 1996" insgesamt bereits 
unterschritten hat, sind Hilfen für das endgültige Ausscheiden von 
Fischereifahrzeugen unter diesem Aspekt generell nicht zwin-
gend notwendig. Allerdings reichen selbst für die deutsche Flotte 
in einigen Flottenbereichen die tatsächlichen Fangmöglichkeiten 
nicht aus, so daß die Bundesregierung weiterhin beabsichtigt, 
Abwrack- und Verkaufsprämien zu gewähren. 

Prämien für die freiwillige vorübergehende Stillegung von Fische-
reifahrzeugen dienen grundsätzlich der kurzfristigen Existenz-
sicherung von Betrieben bei Einschränkungen ihrer Fangtätigkeit 
im Zusammenhang mit Bewirtschaftungsmaßnahmen o. ä. Sie 
reduzieren aufgrund freiwilliger Entscheidung der Betroffenen 

vorübergehend den Fangaufwand. 

Zur Milderung akuter und sich als vorübergehend abzeichnender 
wirtschaftlicher Schwierigkeiten haben sich Stillegungsprämien 
bewährt. Um aufgrund der bereits langen Dauer der Maßnahme 
(seit 1987 auf gemeinschaftlicher Rechtsgrundlage, vorher natio-
nale Regelung) einen gewissen Gewöhnungseffekt zu vermeiden, 
ist es angebracht, diese Hilfen degressiv und mit stärkerer Diffe-
renzierung nach Betriebszweigen und unter Berücksichtigung be-
sonders schwieriger Situationen zu gewähren. 

c) Wie stellt sich die Bundesregierung zu direkten Einkommenshil-
fen für die Fischerei? 

Das Instrumentarium der Gemeinsamen Fischereipolitik sieht 
direkte Einkommenshilfen für die Fischerei nicht vor. Nationale 
Hilfen dieser Art sind nur unter sehr engen Voraussetzungen 
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zulässig, z. B. zur Beseitigung von Schäden aufgrund von Natur-
katastrophen oder sonstiger außergewöhnlicher Ereignisse. 

Die Bundesregierung sieht im übrigen die Gewährung direkter 
Einkommenshilfen nicht als ein geeignetes Mittel zur Beseitigung 

der mengen-, preis- und strukturbedingten Krise in weiten Teilen 
der Fischerei an und weist hierzu auch auf die auf Gemeinschafts-
ebene unabsehbaren haushaltsmäßigen Belastungen einer sol-
chen Politik hin. 

d) Wie bewertet die Bundesregierung den Vorschlag aus der Fische-
rei, die Fischer in die landwirtschaftlichen Sozialgesetze (Alters-
kasse) zu übernehmen? 

Unternehmer der Seen- und Flußfischerei sind — ebenso wie 
Teichwirte und Fischzüchter — bereits jetzt in das agrarsoziale 
Sicherungssystem nach Maßgabe der entsprechenden Vorschrif-
ten, insbesondere in das Gesetz über die Alterssicherung der 
Landwirte, einbezogen. In der gesetzlichen Rentenversicherung 
sind Küstenfischer nach Maßgabe der Regelungen des Sozialge-
setzbuches pflichtversichert, in der Alterssicherung der Landwirte 
Unternehmer der Binnenfischerei nach den Bestimmungen über 
die Alterssicherung der Landwirte. 

Die Bundesregierung sieht keine Möglichkeit, auch die Fischer 
der Seefischerei in das agrarsoziale Sicherungssystem aufzuneh-
men. Seefischer sind nicht Landwirten im Sinne des Gesetzes über 
die Alterssicherung der Landwirte gleichzustellen. 

Im übrigen besteht für Seefischer ebenso wie für Seeleute neben 
der allgemeinen Rentenversicherung die Möglichkeit des Über-
brückungsgeldes und des Vorruhestandsgeldes durch die See-
mannskasse. 

4. Wie beurteilt die Bundesregierung die Bedeutung und Lage der 
Seefischerei? 

a) Wie hat sich die Ertragslage der Fischerei in den Bereichen der 
Kutter- und Küstenfischerei, der kleinen Hochseefischerei, der 
Hochseefischerei, der Krabbenfischerei und der Muschelfischerei 
in Nord- und Ostsee entwickelt? 

Die Ertragslage der deutschen Seefischerei insgesamt hat sich seit 
1992 verschlechtert, wobei es jedoch zwischen den einzelnen 
Bereichen erhebliche Unterschiede gibt. 

Im früheren Bundesgebiet hat sich im Kalenderjahr 1993 die 
Ertragslage der Frischfischfänger in Nord- und Ostsee nach dem 
gravierenden Einkommensrückgang im Vorjahr wieder verbes-
sert. Die Gewinne stiegen ertragsbedingt um rund 8 % je Unter-
nehmen an. Für 1994 ist — soweit bisher erkennbar — eine Stabili-
sierung bzw. leichte Verbesserung der Einkommen eingetreten. 
Die ungünstige Erlössituation der stark vom Seelachsfang abhän-
gigen größeren Kutter hat sich gegenüber den Vorjahren wenig 
geändert. 
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Nach den vorliegenden Daten für die Kleine Hochsee- und 
Küstenfischerei Mecklenburg-Vorpommerns erzielten die in 
einem Testbetriebsnetz ausgewerteten Kutter 1993 einen gegen-
über 1992 um rund 13 % höheren Gewinn. 1994 haben sich die 
Betriebsergebnisse weiter verbessert. Trotz dieser positiven Ent-
wicklung liegen die Gewinne im Niveau weiter deutlich unter den 
der Frischfischfänger im früheren Bundesgebiet. 

In der Krabbenfischerei haben höhere Preise und gestiegene 
Anlandungen von Speisekrabben zu einer Verbesserung der Be-
triebsergebnisse geführt. Allerdings mußten Gemischtbetriebe, 
die ihre Fahrzeuge auch im Plattfischfang einsetzen, infolge nied-
riger Seezungenanlandungen und sinkender Preise Gewinnein-
bußen hinnehmen. 

Die Muschelgewinnung ist naturbedingt erheblichen Schwan-
kungen unterworfen. Nach sehr günstigen Betriebsergebnissen 
der letzten Jahre ist es jedoch in 1994 zu einem außergewöhnli-
chen Mengenrückgang und gleichzeitig zu einem Preiseinbruch 
gekommen. 

Die Ertragslage der Großen Hochseefischerei hat sich seit 1992 
deutlich verschlechtert. Wegen anhaltender Unwirtschaftlichkeit 
und fehlender Fangmöglichkeiten mußte der Frischfischfang 
nahezu völlig eingestellt werden. Auch die Frosterflotte mußte 
erhebliche Umsatzeinbußen hinnehmen. Eine weitere Reduzie-
rung der Frosterflotte ist daher zu erwarten. Eine deutliche Ver-
besserung der Betriebsergebnisse konnten hingegen die sehr lei-
stungsfähigen Spezialfahrzeuge im Schwarmfischfang (Hering, 
Makrele) erzielen. 

b) Wie beurteilt die Bundesregierung die in den letzten Jahren 
erfolgte Kapazitätsanpassung in der Seefischerei, insbesondere 
im Vergleich zur Entwicklung in anderen EU-Ländern? 

Entsprechend der Ende 1992 erlassenen Fischerei-Grundverord-
nung — Verordnung (EWG) Nr. 3760/92 — hat der Fischereirat 
Ende 1993 die von der Europäischen Kommission bereits 1992 
festgesetzten und von den Mitgliedstaaten durchzuführenden 
Anpassungsmaßnahmen (Kapazitätsreduzierungen) in den mehr-
jährigen Ausrichtungsprogrammen für die Fischereiflotten 1993 
bis 1996 bestätigt. 

Die Gesamtzielstellung. zur Reduzierung der Fischereiaufwände 
beträgt 20 To  für Schleppnetzfahrzeuge im Grundfischfang, 15 
für Baumkurrenfahrzeuge im Plattfischfang und Stabilisierung 
des Fangaufwandes in anderen Flottenbereichen. Dabei sind min-
destens 55 To  der Fangaufwandsreduzierung durch einen effek-
tiven Kapazitätsabbau zu erreichen. 

Aufgrund der bereits seit Jahren in der Bundesrepublik Deutsch-
land konsequent durchgeführten Struktur- und Förderpolitik und 
der ungünstigen Rahmenbedingungen liegt die deutsche Flotten-
kapazität insgesamt bereits heute schon unter dem festgeschrie-
benen Programmziel zum 31. Dezember 1996. Auch wenn noch  
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nicht abgesehen werden kann, welche Auswirkungen sich künf-
tig auch aus der Einbeziehung der zeitlichen Fischereiaktivitäten 
in die Programmziele ergeben, hat die deutsche Fischereiflotte 
also rechnerisch die vorgeschriebene Kapazitätsreduzierung 
erreicht. Das schließt allerdings partielle und zeitliche Überkapa-
zitäten mit negativen wirtschaftlichen Folgen nicht aus. 

Wie sich aus Kommissionsmitteilungen zur gemeinschaftlichen 
Fischereifahrzeugkartei ergibt, halten auch die meisten anderen 
Flotten in der Gemeinschaft die Obergrenzen ihrer mehrjährigen 
Ausrichtungsprogramme ein. Lediglich einige wenige Mitglied-
staaten haben Schwierigkeiten, ihre Ziele im mehrjährigen Aus-
richtungsprogramm durch Abbau von Überkapazitäten zu errei-
chen. Dabei sind nicht nur regionalwirtschaftliche und soziale 
Aspekte, die mit dem notwendigen Ausscheiden von Beschäftig-
ten aus der Fischerei verbunden sind, ausschlaggebend, sondern 
auch — wie im Falle der Niederlande — vergleichsweise günstige 
Betriebsergebnisse ihrer Flotte. 

Die Europäische Kommission hat ihren Bericht an den Rat über 
den Stand der Kapazitätsanpassung in den Mitgliedstaaten für 
1994 mit eingehenden Angaben und Wertungen noch nicht vor-
gelegt. 

c) Wie beurteilt die Bundesregierung die Tatsache, daß der Selbst

-

versorgungsgrad für Fisch in der Bundesrepublik Deutschland 
auf rund 20 % gesunken ist? 

Der Selbstversorgungsgrad Deutschlands bei Fischen und Fische-
reierzeugnissen lag 1994 schätzungsweise bei 22 %. 

Die Bundesregierung bedauert diesen niedrigen Selbstversor-
gungsgrad, zumal der deutsche Markt wegen der Einfuhrabhän-
gigkeit der Gemeinschaft (ca. 60 %) zunehmend durch Importe 
aus Drittstaaten beliefert wird (über 60 %). 

Der niedrige Selbstversorgungsgrad ist Spiegelbild der stark 
zurückgegangenen Fangmöglichkeiten bei nachgefragten 
Fischarten einerseits und des gestiegenen Fischverbrauchs pro 
Kopf der Bevölkerung andererseits. 

Vor diesem Hintergrund sind zur Versorgung sowohl des deut-
schen wie auch des Gemeinschaftsmarktes nach Ansicht der Bun-
desregierung ein liberales Außenhandelsregime der Gemein-
schaft für Fischereierzeugnisse ebenso unverzichtbar wie ver-
stärkte Bemühungen der Gemeinschaft um den Wiederaufbau der 
Fischbestände und die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der 
deutschen Fischereiwirtschaft. 

d) Welchen wirtschaftlichen Stellenwert haben die Fischerei und 
die Fischwirtschaft in den Küstenländern der Bundesrepublik 
Deutschland? 

Die wirtschaftliche Bedeutung der Fischerei in den Küstenländern 
der Bundesrepublik Deutschland ist gering. Die Zahl der in der 
Fischerei beschäftigten Personen liegt bei ungefähr 5 000 ein- 
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schließlich der Nebenerwerbsfischer. Allerdings ist die Seefische-
rei überwiegend in strukturschwachen Gebieten konzentriert und 
ist dort von erheblicher Bedeutung. Darüber hinaus kommt der 
Fischerei in den Küstenländern für den Tourismus und die Land-
schaftspflege ein nicht zu unterschätzender Stellenwert zu. 

Auch die fischverarbeitende Indust rie ist überwiegend in den 

deutschen Küstenländern angesiedelt. Im Gegensatz zur Fischerei 
zählt die deutsche Fischindustrie jedoch zu den größten in der 
Gemeinschaft mit insgesamt 12 000 Beschäftigten und einem Jah

-

resumsatz von ca. 3,5 Mrd. DM (Daten für 1993 für Betriebe über 
zehn Beschäftigte). Da sich die Betriebe weitgehend in struktur

-

schwachen Gebieten mit geringer Beschäftigungsalternative be-
finden, kommt der Fischindustrie nicht nur in den betroffenen 
Städten bzw. Kreisen (z. B. Bremerhaven, Cuxhaven, Lübeck, 
Lüneburg, Saßnitz), sondern darüber hinaus auch regional eine 

besondere Bedeutung zu. 

5. Wie bewertet die Bundesregierung die Bedeutung und Lage der 
deutschen Binnenfischerei? 

Bedeutung und Lage der berufsmäßigen Binnenfischerei sind je 
nach den einzelnen Bereichen sehr unterschiedlich zu beurteilen. 
Die Bedeutung der Teichwirtschaft und Fischzucht (Aquakultur) 
hat durch die Wiedervereinigung erheblich zugenommen; mit 
schätzungsweise rund 250 Mio. DM dürfte ihr Jahresumsatz die 
Größenordnung der Erzeugererlöse in der deutschen Seefischerei 
inzwischen erreicht haben. Im übrigen wird auf die Antwort zu 
Frage 5 d hingewiesen. Die berufsmäßige Fluß- und Seenfischerei 
ist dagegen nur von lokaler Bedeutung. Angaben über die Er-
tragslage der Binnenfischerei liegen der Bundesregierung nicht 
vor. Auf die Bedeutung der Angelfischerei wird in den Antworten 

zu Frage 7 eingegangen. 

a) Teilt die Bundesregierung die teilweise von den Betroffenen 
geäußerte Besorgnis, daß die Binnenfischerei durch immer stär-
kere Auflagen für die Wassernutzung und durch den Umwelt-
schutz zu stark beeinträchtigt wird? 

Die Bundesregierung teilt diese Besorgnis grundsätzlich nicht. Die 
in der Vergangenheit durchgeführten Anstrengungen zur Verbes-
serung der Gewässerqualität haben zu guten Ergebnissen ge-
führt. So hat beispielsweise die weitergehende Abwasserreini-
gung in immer mehr Kläranlagen bei Kommunen und Industrie in 
den letzten Jahren zu einem wesentlichen Rückgang der Be-
lastung der Gewässer mit sauerstoffzehrenden und fischtoxischen 
Stoffen geführt. Dadurch verbesserte sich die Lebensgrundlage 
der Fischfauna deutlich, wovon wiederum die Binnenfischerei 

profitiert hat. 
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Anders als bei den Fließgewässern kann es z. B. in der Teichwirt-
schaft aussehen. Eine Lockerung der Vorschriften für die Wasser-
nutzung und den Umweltschutz in diesem Bereich ist allerdings 
kaum möglich. Die Auflagen sind aber notwendig, um längerfri-
stig die Wasserqualität sicherzustellen und damit den Umwelt-
schutz zu fördern. 

b) Was unternimmt die Bundesregierung, um die Binnenfischerei 
vor dem regional auftretenden existenzbedrohenden Einfluß 
durch geschützte Vogelarten zu bewahren? 

Beim Naturschutz hat die Bundesregierung lediglich eine Rah-
mengesetzgebungskompetenz. Ansonsten sind die Bundesländer 
zuständig. So ist es auch Aufgabe der Länder, Regelungen für 
Fraßschäden durch geschützte Vogelarten zu treffen. 

Der Bundesregierung ist bekannt, daß es in Einzelfällen Existenz-
bedrohungen gibt. Von regional feststehenden, existenzbedro-
henden Schäden durch geschützte Vogelarten kann jedoch nicht 
gesprochen werden. Nach Kenntnis der Bundesregierung werden 
existenzbedrohende Verluste in Teichwirtschaften von den zu-
ständigen Bundesländern — ohne Anerkennung einer Rechts-
pflicht — zumindest teilweise ausgeglichen. 

Abgesehen davon werden im Rahmen einer Reihe von Gutachten 
zu diesem Thema unterschiedliche Angaben über den Ursachen-
zusammenhang zwischen dem Auftreten des Kormorans und ent-
standenen fischereiwirtschaftlichen Schäden gemacht. 

Vom Auftreten vieler Kormorane kann deshalb nicht generell auf 
hohe fischereiwirtschaftliche Schäden geschlossen werden, da 
diese auch auf wirtschaftlich uninteressante Kleinfische als Nah-
rungsquelle zurückgreifen. 

c) Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, verstärkt 
Aquakulturen zu fördern? 

Die finanzielle Förderung der Binnenfischerei einschließlich der 
Aquakultur fällt in die Zuständigkeit der Länder. Die Förderungs-
konditionen, insbesondere die Höhe der Beihilfen, sind gemein-
schaftsrechtlich festgelegt. 

Im Rahmen der Reform der Strukturfonds der Gemeinschaft 
wurde im Jahre 1994 für den Fischereibereich ein einheitliches 
Finanzinstrument (FIAF) geschaffen, aus dem auch die gemein-
schaftliche Förderung von Aquakulturanlagen erfolgt. 

In diesem Bereich werden die Fördermittel insbesondere zur 
Rationalisierung und Modernisierung bestehender Anlagen ein-
gesetzt, um qualitative und wirtschaftliche Verbesserungen zu 
erreichen, vorgeschriebene Hygienestandards zu erfüllen und die 
Umweltverträglichkeit von Anlagen zu verbessern. Einer stärke-
ren Ausdehnung der Erzeugung im Aquakultursektor durch den 
Neubau von Anlagen stehen insbesondere ökologische und wirt-
schaftliche Aspekte entgegen. 
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d) Welche Bedeutung kann die Aquakultur an der deutschen Fisch-
produktion erreichen? 

Die jährliche Speisefischproduktion der Bundesrepublik Deutsch-
land ist mit schätzungsweise 25 000 bis 26 000 t Forellen und 
11 000 bis 12 000 t Karpfen anzusetzen. Hinzu kommen sonstige 
Speisefische aus der Aquakultur, wie Aal und Schleie, sowie die 
Erträge der erwerbsmäßigen Fluß- und Seenfischerei mit schät-
zungsweise rund 6 000 t. Diese Angaben beruhen auf Experten-
schätzungen, da die Ergebnisse der in einem rund zehnjährigen 
Turnus erhobenen amtlichen Binnenfischereierhebung 1994 noch 
nicht vorliegen. 

Der Anteil der Binnenfischerei am Gesamtfischfang in der Bun-
desrepublik Deutschland beträgt damit gegenwärtig knapp 20 %, 
ihr Anteil am Gesamterlös der deutschen Fischerei ist jedoch 
wegen der Höherwertigkeit der Binnenfischereiprodukte deutlich 
höher. 

Mit einer wesentlich steigenden Bedeutung der Süßwasser-
fischerzeugung ist kurzfristig schon aufgrund der natürlichen 
Gegebenheiten in der Bundesrepublik Deutschland, aber auch 
aus Absatzgründen, nicht zu rechnen. Mittelfristig kann die Aqua-
kultur jedoch ihre Bedeutung insbesondere durch eine Verbesse-
rung der Vermarktungsstruktur und der Werbemaßnahmen, 
durch eine stärkere Anpassung an die Verbraucherwünsche, wie 
z. B. die möglichst ganzjährige Verfügbarkeit von Karpfen und die 
verstärkte Hinwendung zu küchenfertigen Produkten, sowie 
durch weitere Rationalisierungen zur Verbesserung der Wettbe-
werbsfähigkeit mit anderen Erzeugerländern innerhalb und 
außerhalb der Gemeinschaft erhöhen. 

e) Welche Mittel aus der EU stehen für die Aquakulturförderung 
bereit, und wie werden sie in der Bundesrepublik Deutschland 
abgefordert? 

Von den der Bundesrepublik Deutschland im Zeitraum 1994 bis 
1999 zur Verfügung stehenden gemeinschaftlichen Fördermitteln 
in Höhe von rund 300 Mio. DM sind für die Aquakultur insgesamt 
34 Mio. DM vorgesehen, davon rund 21 Mio. DM für die neuen 
Bundesländer (Ziel-1-Gebiet). Die Aufteilung dieser Fördermittel 
auf die einzelnen Interventionsbereiche erfolgte auf Vorschlag der 
Bundesländer. 

50 % der Tranche 1994 wurden Anfang dieses Jahres als 1. Vor-
schuß bereits an die Bundesländer ausgezahlt. Die weiteren Zah-
lungen der Gemeinschaft hängen, wie auch in anderen Interven-
tionsbereichen der Fischerei, vom Abwicklungsstand der Vor-
haben ab. 

Entsprechend dem Abwicklungsstand der Vorhaben und der dazu 
von den Bundesländern vorzulegenden Sachstandsberichte er-
folgt der Abruf weiterer gemeinschaftlicher Fördermittel nach 
gemeinschaftlichen Regelungen. 
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f) Wird die Binnenfischerei in der Forschung auch im Hinblick auf 
die die Binnenfischerei berührende Bundesgesetzgebung 
(Lebensmittelgesetz, Arzneimittelgesetz, Tierschutzgesetz, Was-
serhaushaltsgesetz, Naturschutzgesetz etc.) ausreichend ver-
treten? 

Neben der ländereigenen Gesetzgebung in der Binnenfischerei 
— hierunter ist der Gesamtbereich der Fluß- und Seenfischerei, der 
Fischzucht (Aquakultur) und der Angelfischerei zu verstehen —

existieren eine Reihe von Bundesgesetzen, die in diesen Bereich 
hineinwirken und die z. T. eine begleitende Forschung erforder-
lich machen. Diese ist Angelegenheit des Bundes und wird im 
Bereich Fischproduktion und Ernährung weitgehend unter der 
Federführung des Bundesministers für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten (BML) wahrgenommen. Diese Forschung betrifft 
auch die in der Frage erwähnten Gesetze und Verordnungen. 
Neben der sich auch mit Binnenfischerei beschäftigenden Bun-
desforschungsanstalt für Fischerei (BFAFi) sowie der Bundesfor-
schungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere hinsichtlich der 
virusbedingten Fischkrankheiten im Ressortbereich des BML sind 
außerdem Institutionen anderer Ministerien im Rahmen ihrer 
Zuständigkeit ebenfalls für die Fischereiforschung mit tätig. Hier-
bei handelt es sich u. a. um das Bundesinstitut für gesundheit-
lichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin, die Bundesan-
stalt für Gewässerkunde sowie das Bundesamt für Naturschutz. 
Hinzuweisen ist außerdem auf das Institut für Gewässerökologie 
und Binnenfischerei, ein Institut der sog. „Blauen Liste". 

Von den Instituten der BFAFi — Institut für Seefischerei, Institut für 
Ostseefischerei, Institut für Fischereitechnik, Institut für Bioche-
mie und Technologie und Institut für Fischereiökologie — ist 
besonders das letztgenannte Institut auch mit Angelegenheiten 
der Binnenfischerei betraut. Dabei arbeitet es eng mit For-
schungseinrichtungen der Länder und des Bundes zusammen. 

g) Ist die Struktur der Fischereiforschung insbesondere vor dem 
Hintergrund der immer wiederkehrenden Diskussion über den 
Abbau von Instituten (Ahrensburg!) noch ausreichend für die 
Bedürfnisse der Fischerei/Binnenfischerei? 

Zur Binnenfischerei wird auf die Antwort zu Frage 5 f verwiesen. 
Was die Fischereiforschung insgesamt angeht, so hat die BFAFi 
— wie andere Bundeseinrichtungen auch — in den letzten Jahren 
unter dem Zwang der Einsparung öffentlicher Mittel, insbeson-
dere von Personalstellen, gelitten. Dies blieb nicht ohne Auswir-
kungen auf die wissenschaftliche Arbeit. So konnten bestimmte 
Aufgaben, die in den Ressortauftrag des Bundes fallen, nicht 
erfüllt werden. Das gilt sowohl für Forschungsvorhaben als auch 
für die Mitarbeit in internationalen Gremien — wie den Arbeits-
gruppen des ICES —, die für das Fischereimanagement unerläßlich 
sind. 

Andererseits muß aber auch daran erinnert werden, daß der 
Bedeutung der Ostseefischereiforschung durch die Einrichtung 
eines eigenen Instituts in Rostock Rechnung getragen worden ist. 
Dies ist eine positive Entwicklung, die nicht nur der Ressortfor-
schung des BML, sondern auch dem Berufsstand zugute kommt. 



Deutscher Bundestag — 13. Wahlperiode 	Drucksache 13/2583 

Bezüglich der Außenstelle Ahrensburg ist an einen ersatzlosen 
Wegfall der Aquakulturforschung nie gedacht worden. Es wird 
lediglich geprüft, ob eine Konzentration der Aufgaben auf die für 
die Ressortforschung des BML wichtigen Belange und eine räum-
liche Verlagerung, um die personellen und sächlichen Ressourcen 
— auch angesichts der generellen Haushaltseinsparungen — in 
Zukunft effektiver nutzen zu können, in Betracht kommt. 

Insgesamt kann festgestellt werden, daß die gegenwärtige Struk-
tur der BFAFi mit ihren fünf Instituten und ihrer personellen und 
sächlichen Mittelausstattung ausreichend ist, um den Forschungs-
bedarf des Bundes und seiner Zielgruppen zu decken. Bei weite-
ren Etatkürzungen, insbesondere beim Personal, muß jedoch mit 

Forschungslücken gerechnet werden. 

h) Welche wirtschaftliche Bedeutung hat die Binnenfischerei ein-
schließlich der Angelfischerei in Deutschland? 

Die Beantwortung der Frage ergibt sich aus den ausführlichen 

Antworten zu den Fragen 5 d und 7. 

In Ergänzung dazu ist darauf hinzuweisen, daß der Fluß- und 
Seenfischerei lediglich lokale Bedeutung zukommt. 

6. Wie beurteilt die Bundesregierung den immer wieder diskutierten 
Konflikt zwischen Umwelt- und Naturschutz und der Fischerei? 

Die Bundesregierung ist der Auffassung, daß die Zielsetzungen 
von Umwelt- und Naturschutz sowie der Fischerei weitgehend 

übereinstimmen. 

Seit der UNCED-Konferenz in Rio de Janeiro 1992 besteht die 
völkerrechtliche Verpflichtung, eine Verschmutzung der Meeres-
umwelt zu verhindern bzw. zu reduzieren. 

Da die Bestandssituation in besonderer Weise von der Qualität der 
Meeresumwelt abhängig ist, widmet die Bundesregierung diesem 
Politikbereich insbesondere auch unter dem Aspekt der sozioöko-
nomischen Bedeutung der Fischerei ihre besondere Aufmerksam-

keit. 

a) Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß der Meeresum-
weltschutz bedeutend ist für eine langfristige stabile Bestands-
situation der meisten Fischarten? 

Die Bundesregierung teilt diese Auffassung. 

b) Sieht die Bundesregierung die Notwendigkeit, für weitere 
Fischarten, für die noch nicht ein Überwachungs- und Bewirt-
schaftungssystem besteht, ein zusätzliches System einzuführen? 

c) Soll für nicht wirtschaftlich genutzte Fischarten ebenfalls ein 
Überwachungs- und Management-System aufgestellt werden? 

Die Bundesregierung sieht keine Notwendigkeit, zusätzliche 
Überwachungs- und Bewirtschaftungssysteme für weitere 
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Fischarten einzuführen. Die bestehenden Managementmaßnah-
men zielen ohnehin auf die Erhaltung und den Schutz der 
Meeresorganismen insgesamt ab (z. B. durch die angestrebte Ver-
meidung oder Verringerung des unerwünschten Beifangs), zudem 
wird bei den Nutzfischarten intensiv daran gearbeitet, die bis-
herige, auf einzelne Arten oder Bestände abgestellten Bewirt-
schaftungsmodelle durch ein Teilsystem oder ganze Ökosysteme 
zu ergänzen oder zu ersetzen. 

d) Ist die Bundesregierung der Meinung, daß das jetzige Manage-
ment-System auch die ökologische Seite der Bestände mit ab-
deckt? 

Das jetzige Management-System deckt den ökologischen Aspekt 
einer Bestandsbewirtschaftung nur bedingt ab. Bei einer Übernut-
zung der Bestände sind Störungen am Ökosystem nicht auszu-
schließen. Zur Minderung dieser Gefahr zieht die Bundesregie-
rung gemeinsam mit der Europäischen Kommission die Erfor-
schung und gegebenenfalls Einführung von Schutzgebieten in 
Betracht. 

Schutzgebiete sind eine Möglichkeit, Teilgebiete eines Öko-
systems vom Fischereidruck zu entlasten. In Anlehnung an Aus-
sagen des ICES ist geplant, die Auswirkungen von Schutzgebie-
ten für den Erhalt des Ökosystems zu erforschen. Danach wird zu 
entscheiden sein, ob ein oder mehrere Schutzgebiete im EU-Meer 
eingerichtet werden sollten. 

e) Sieht die Bundesregierung in bestimmten Gebieten eine zu 
starke Zunahme des Kormorans, wie z. B. in Mecklenburg-Vor-
pommern, wo der Kormoranbestand in den letzten zehn Jahren 
von 2 000 auf 30 000 Tiere angestiegen ist? 

Die Bestandsentwicklung des Kormorans hat in Deutschland in 
bestimmten Gebieten eine starke Zunahme erfahren. Davon ins-
besondere betroffen sind die Anrainerstaaten der Ost- und Nord-
see. Die Mehrzahl der Brutkolonien liegt allerdings in den Nieder-
landen und in Dänemark. Die Zunahme des Kormorans wird vor 
allem auf ein verbessertes Nahrungsangebot durch die Eutrophie

-

rung zurückgeführt. Daneben bewirken auch die verbesserten 
Schutzbestimmungen für wildlebende Tierarten im Bundesnatur-
schutzgesetz (BNatSchG) und der Bundesartenschutzverordnung 
(BArtSchV), die zur Umsetzung der EG-Vogelschutzrichtlinie 
erlassen wurden und nach denen es grundsätzlich verboten ist, 
dem Kormoran nachzustellen, ihn zu töten bzw. ihn zu verletzen, 
dessen Zunahme und Verbreitung. Die Länder sind gemäß § 20 g 
Abs. 6 des BNatSchG ermächtigt, Ausnahmen von diesem Schutz 
zuzulassen, soweit dies u. a. zur Abwendung erheblicher fischerei-
wirtschaftlicher Schäden erforderlich ist. 

In Schleswig-Holstein wurden 1992 Richtlinien für die Erteilung 
von Ausnahmegenehmigungen nach § 20 g Abs. 6 BNatSchG zur 
Abwehr erheblicher fischereiwirtschaftlicher Schäden durch 
Kormorane erlassen. 
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Danach kann in bestimmten Fällen von den unteren Landschafts-
pflegebehörden eine Ausnahmegenehmigung für die Zeit vom 

1. August bis 31. März erteilt werden. 

f) Sieht die Bundesregierung die Möglichkeit und Notwendigkeit, 
ein Kormoran-Management einzuführen? 

Die starke Zunahme der Kormoranpopulationen ist ein biologi-
sches Phänomen, das über fischereiwirtschaftliche Schäden weit 

hinausgeht. 

Langfristig wird eine befriedigende Lösung die überregionale 

Regulierung des Bestandes voraussetzen. Ein Management der 
Kormoranbestände kann allerdings nur auf internationaler Basis 
erfolgen und sollte sinnvollerweise insbesondere auf die Brutkolo-
nien abstellen. Vergrämungsabschüsse und andere Störmaßnah-
men sind nach dem Ergebnis von Expertengutachten mittel- und 

längerfristig nur bedingt geeignete Mittel. 

Mit dem Bestandsmanagement des Kormoran beschäftigt sich 
insbesondere das Übereinkommen zum Schutz wandernder Arten 
wildlebender Tiere mit Sitz in Bonn. Das Ergebnis dieser Über-
legungen und Arbeiten bleibt abzuwarten. Im Hinblick auf seine 
fischereiwirtschaftliche Bedeutung hat auch die Beratende Kom-
mission für die Europäische Binnenfischerei (EIFAC) um Mitwir-
kung an der Vorbereitung eines solchen Bestandsmanagements 

gebeten. 

g) Wie hoch schätzt die Bundesregierung die Fischentnahme durch 
den Kormoran ein? 

Nach Untersuchungen von Experten hat der Kormoran einen täg-

lichen Nahrungsbedarf von rund 500 g Fisch. 

h) Wie stark sieht die Bundesregierung die Betriebe der Küsten-
und Binnenfischerei durch den Kormoran geschädigt? 

Der Bundesregierung liegen keine entsprechenden bzw. zur Ver-
allgemeinerung geeignete Daten vor. Die Binnenfischerei fällt in 
die Kompetenz der Länder. Im Rahmen der zwischenzeitlich viel-
fältigen Gutachten zu diesem Thema wurden unterschiedliche 
Angaben über den Ursachenzusammenhang zwischen dem Auf-
treten des Kormorans und entstandenen fischereiwirtschaftlichen 

Schäden gemacht. 

Vom Auftreten vieler Kormorane kann demnach nicht generell 
auf hohe fischereiwirtschaftliche Schäden geschlossen werden, da 
sich die großen Schwärme auf den Binnenseen ebenso wie die 
zahlreichen in Küstengewässern Nahrung suchenden Vögel auch 
von wirtschaftlich uninteressanten Kleinfischen ernähren. Aller-
dings trifft zu, daß diese Schäden regional ein erhebliches Aus-
maß erreichen und einzelne Teichwirtschaften in ihrer Existenz 

bedrohen können. 
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i) Wie gedenkt die Bundesregierung einen Ausgleich zwischen den 
Schäden, die der Kormoran für die Fischerei verursacht, und den 
Betrieben der Küsten- und Binnenfischerei herzustellen? 

Ein Ausgleich durch die Bundesregierung für Schäden, die der 
Kormoran für die Fischerei verursacht, kommt aus rechtlichen 
Gründen nicht in Betracht. 

Von seiten einiger Länder werden finanzielle Hilfen für Ertrags- 
ausfälle durch Kormorane ohne Anerkennung einer Rechtspflicht 
gewährt. Unter anderem werden in Mecklenburg-Vorpommern 
und Bayern den Teichwirten Extensivierungsverträge angeboten. 

7. Wie beurteilt die Bundesregierung den wirtschaftlichen, gesell-
schafts- und umweltpolitischen Stellenwert der Angelfischerei in 
Deutschland? 

Die Angelfischerei ist als nicht erwerbsmäßige Tätigkeit nicht 
unmittelbar auf ein wirtschaftliches Ergebnis ausgerichtet. Ihre 
mittelbare wirtschaftliche Bedeutung für den Tourismus, für die 
Hersteller von Angelgeräten und sonstigem Zubehör sowie für die 
Satzfischerzeuger zum Besatz der von Fischereivereinen bewirt-
schafteten Gewässer ist jedoch erheblich. Für manche Fischzucht

-

betriebe machen die Verkäufe an Angelvereine einen wesent-
lichen Teil ihres Umsatzes aus. Zahlenangaben liegen der Bun-
desregierung darüber nicht vor. 

Den gesellschaftspolitischen Stellenwert der Angelfischerei 
bewertet die Bundesregierung besonders positiv im Hinblick auf 
ihren hohen Freizeitwert, in der Pflege eines aktiven Vereins-
lebens für alle Schichten der Bevölkerung und in der Jugendar-
beit, mit der junge Menschen an einen sorgsamen Umgang mit 
Natur und Umwelt herangeführt werden. 

a) Wie beurteilt die Bundesregierung die Leistungen der Sport-
fischer für den Artenschutz und die ökologische Bewirtschaftung 
der Gewässer? 

Die Sportfischerei hat sich im Laufe ihrer Entwicklung immer 
stärker zu einer Freizeitbeschäftigung gewandelt, die über die 
gesetzlich vorgeschriebene Hegepflicht des Fischereiberechtigten 
hinaus den aktiven Umwelt- und Naturschutz zum Inhalt hat. 
Dazu gehören die Reinhaltung der Gewässer ebenso wie die Er-
haltung eines artenreichen und gesunden Fischbestandes sowie 
sonstiger natürlicher Lebensgemeinschaften in und am Wasser. 
Von zahlreichen ehrenamtlichen Mitarbeitern in den Vereinen 
wird nach Schätzungen des Verbandes Deutscher Sportfischer in 
jährlich rund 15 Millionen Arbeitsstunden aktiver Gewässer-, 
Umwelt- und Naturschutz betrieben. Diese Aktivitäten sind nicht 
nur Grundlage für die Angelfischerei, sondern auch ein Dienst an 
der Allgemeinheit. 
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Diese Verdienste hat die Bundesregierung stets anerkannt. In 
diesem Zusammenhang ist auch auf die Anerkennung des Ver-
bandes der Deutschen Sportfischer nach § 29 des Bundesnatur-
schutzgesetzes hinzuweisen. 

Neben diesen positiven Leistungen muß allerdings auch auf z. T. 
nicht unerhebliche Konflikte zwischen Sportfischerei und Natur-
schutz hingewiesen werden. Trittbelastung der Ufer, Störungen 
der Vogelwelt und nicht an die Lebensgemeinschaften der Ge-
wässer orientierter Fischbesatz sind die wichtigsten Konfliktberei-
che, die es gilt, durch kooperative Zusammenarbeit der verschie-
denen Interessengruppen weiter abzubauen. 

b) Wie unterstützt die Bundesregierung die Vereine und Verbände 
der Angelfischerei bei ihrer Arbeit für die Erhaltung und Unter-
haltung der Gewässer, wie z. B. bei den Altarmen der Flüsse? 

Insbesondere aufgrund der Zuständigkeitsabgrenzung sieht die 
Bundesregierung keine Möglichkeit, die Vereine und Verbände 
der Angelfischerei bei ihrer Arbeit für die Erhaltung und Unter-
haltung der Gewässer zu fördern. 

c) Wie bewertet die Bundesregierung die bedauerliche Tatsache, 
daß die Angelfischerei heute, fünf Jahre nach der Wiedervereini-
gung, immer noch durch zwei Verbände in Deutschland vertreten 
wird? 

Die deutschen Angelfischer entscheiden selbst, ob sie durch eine 
einheitliche und geschlossene Verbandsstruktur gegenüber Poli-
tik und Verwaltung und nicht zuletzt gegenüber der Öffentlich-
keit ihre Interessenvertretung organisieren wollen. 








